
Das neue Datenschutzrecht
Was Betriebe seit dem 25. Mai 2018 zu beachten haben!
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Agenda
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Agenda

1. Warum eigentlich Datenschutz?
2. Zulässige Datenverarbeitung
3. Formelle Pflichten der Betriebe
4. Informationspflichten
5. Informationspflichten Website
6. Erteilung von Auskünften
7. Dokumentationspflichten
8. Auftragsdatenverarbeitung
9. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte
10. Vorstellung von Mustern, Hilfreiche Quellen, Links, kostenfreie 

Datenschutzsoftware
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Fehler im Umgang mit 
personenbezogen Daten.



Fehler/Beispiele

gescannte Dokumente - wie Gehaltsbescheinigung, Prüfungsprotokolle, 

Personalakten usw. auf öffentlichen Laufwerken!



Fehler/Beispiele
E-Mail-Verteiler:
Auch E-Mail-Adressen sind personenbezogene Daten!

Nutzung der Bcc-Funktion!



Löschung / Vernichtung von personenbezogenen Daten

Papierakten



Nicht-Beachtung von Anfragen gem. Art. 15 DSGVO 



1. Warum eigentlich Datenschutz?
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Warum eigentlich Datenschutz?
Warum sind Sie heute hier?
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Warum eigentlich Datenschutz?
Was war und was kommt ab 25. Mai 2018

Die Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Rates 
vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der RL 95/46/EG
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 DS – GVO
 (GDPR)

 in Kraft seit dem 24.05.2016 (mit 
unmittelbarer Rechtswirkung)

 Geltung ab dem 25.05.2018 (spätester 
Umsetzungstermin)



Warum eigentlich Datenschutz?
Was war und was kommt ab 25. Mai 2018

Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) ist von 
allen europäischen Staaten in nationales Recht 
umgesetzt worden. So wurde bspw. das 
Bundesdatenschutzgesetz überführt in das neue BDSG 
vom 30.07.2017, die entsprechenden 
Landesdatenschutzgesetze sind bereits angepasst bzw. 
werden mit Umsetzung der DS-GVO umgesetzt sein.
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Warum eigentlich Datenschutz?
Ein Zukunfts-Szenario?
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Warum eigentlich Datenschutz?
Grundsätze des Datenschutzrechts – Volkszählungsurteil von 1983

• Zulässigkeit (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt)
• Erforderlichkeit (Datenvermeidung und Datensparsamkeit)
• Zweckbindung (Bindung an den Erhebungszweck)
• Transparenz (Information, Benachrichtigung)
• Datensicherheit (Schutz vor Verlust, Sabotage und unbefugten Zugriff)
• Korrekturrechte (Berichtigung, Sperrung, Löschung)

Kontrolle
• Sanktionen (Bußgeld, Strafe, Schadensersatz)
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Warum eigentlich Datenschutz?
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 durch die DS-GVO oder



Warum eigentlich Datenschutz?
Was sind personenbezogene Daten?
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Alle Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse der 
Betroffenen sind personenbezogene Daten (pbDaten), unabhängig 
davon wie sensibel sie sind und woher sie stammen. 

Name und Anschrift sind bereits personenbezogene Daten.



2. Zulässige Datenverarbeitung

17



Zulässige Datenverarbeitung

Wann ist die Nutzung von Daten erlaubt?
Eine Datennutzung ist nur zulässig, wenn
 eine gesetzliche Vorschrift sie erlaubt oder
 derjenige, dessen Daten verarbeitet werden sollen, 

in die Nutzung von Daten einwilligt.
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Zulässige Datenverarbeitung 
Gesetzliche Erlaubnis

Artikel 6 DS-GVO erlaubt die Nutzung von Daten, wenn die Verarbeitung
 zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist
 zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist
 zur Wahrung berechtigter Interessen des Handwerksbetriebs oder eines 

Dritten erforderlich ist und die Interessen der betroffenen Person nicht 
überwiegen
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Achtung!
Die Datennutzung zur Direktwerbung (Brief, Fax) ist zulässig! Kunden   
dürfen aber der Datennutzung widersprechen!
Für Werbung per E-Mail ist eine Einwilligung erforderlich!!!!!



Zulässige Datenverarbeitung 
Gesetzliche Erlaubnis

§ 26 BDSGneu erlaubt die Nutzung von Daten, wenn die Verarbeitung
 zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 

Beschäftigtenverhältnisses erforderlich ist
 zur Ausübung der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist

20

Achtung: Gesundheitsdaten
§ 22 BDSGneu Absatz 1 Nr. 1b erlaubt die Nutzung von Daten, wenn die 
Verarbeitung
 zum Zwecke der Gesundheitsvorsorge
 zur Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich
 wenn es für einen Vertrag zwischen der betroffenen Person und einem 

Angehörigen eines Gesundheitsberufs erforderlich ist.



3. Formelle Pflichten der Betriebe
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Formelle Pflichten der Betriebe
= Rechte von Betroffenen

22

 Transparenzgebot (Art. 12 DSGVO)
 Informationspflichten (Art. 13 und 14 DSGVO) 
 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
 Recht auf Vergessenwerden (Art. 17 DSGVO) [keine Relevanz für Handwerk]
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)
 Pflicht zur Datenübertragung (Art. 20 DSGVO) [keine Relevanz für Handwerk]
 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
 Dokumentationspflicht (Art. 30 DSGVO) 



4. Informationspflichten
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Informationspflichten

Vor Beginn der Datenverarbeitung sind betroffenen 
Personen darüber zu informieren, welchen Daten und 
für welchen Zweck diese Daten erhoben werden!
Drei Situationen sind zu unterscheiden:
 Daten werden direkt bei der Person erhoben
 Daten werden von einem Dritten erhoben
 Zweckänderung der erhobenen Daten
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Informationspflichten
 Wann ist zu informieren?

Zum Zeitpunkt der Datenerhebung (z. B. beim Vertragsschluss)
Bei Erhebung bei Dritten innerhalb eines Monats
Bei Zweckänderung vor der Zweckänderung

 Ausnahmen der Informationspflicht?
Nicht erforderlich bei Kenntnis über die Datenverarbeitung

 Formvorschriften?
Sollte grundsätzlich in Schriftform – aus Beweisgründen  - erfolgen.

 Sanktionen
Strafen in Höhen bis zu 20 Mio. EUR oder 4% des Weltumsatzes
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5. Informationspflichten Website
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Informationspflichten Website
 Sicherheit der personenbezogenen Daten während der Übertragung über 

das Internet! 
 Muss gewährleistet sein, wenn

- Sie einen Blog mit Kommentarfunktion betreiben
- Sie eine Kommentarfunktion auf der Website zulassen
- Sie eine Anmeldefunktion (z. B. interner Bereich oder 

Newsletteranmeldung) besitzen oder
- wenn auf ihrer Website ein Kontaktformular vorhanden ist.

 Gängiges Verfahren: SSL oder TLS-Verschlüsselung
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Informationspflichten Website
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Informationspflichten Website
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Informationspflichten Website
 Impressum

Vollständiges abmahnsicheres Impressum selbst erstellen:
Datenschutzerklärung
Vollständige, mit einem Klick erreichbare Datenschutzerklärung selbst 
erstellen unter: 
https://www.e-recht24.de/tools.html
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https://www.e-recht24.de/tools.html


6. Erteilung von Auskünften
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Erteilung von Auskünften
 Auskunftsrecht von Betroffenen

Art. 15 DS-GVO
 Auskunftsersuchen

Antrag des Betroffenen in mündlicher, schriftlicher oder elektronischer 
Form. Konkret welche Daten oder pauschal über alle Daten.

 Auskunftserteilung
Inhalt der Auskunft 
Identitätsfeststellung des Antragsstellers
Schriftliche Auskunftserteilung nach Muster mit Hinweis auf Berichtigung 
oder Löschungsrecht und Beschwerderecht.
Innerhalb von vier Wochen nach Antrag 

 Kosten der Auskunft
Die Auskunft ist für den Betroffenen kostenlos. 
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Erteilung von Auskünften
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7. Dokumentationspflicht
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Dokumentationspflicht
 Art. 30 DSGVO verpflichtet zur Dokumentation aller Tätigkeiten bei denen 

personenbezogene Daten verarbeitet werden!
 Beispiele von solchen sogenannten Verarbeitungen sind:

- Erstellung und Veränderung einer Kundendatei, 
- Verwaltung von Mitarbeiterakten
- Verwendung einer Kamera im Betrieb
- Einsatz eines CRM
- Buchhaltungsprogramm
- Führen einer Excel-Liste mit personenbezogenen Daten
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Dokumentationspflicht
Ablauf der Dokumentation:

 Schritt 1: Risikobewertung
Diese ist notwendig, wenn die Datenverarbeitung ein hohes Risiko für die 
Betroffenen birgt oder die Daten besonders schützenswert sind (z.B. 
Gesundheitsdaten, ethnische Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, sexuelle 
Ausrichtung usw.). Für Handwerksbetriebe ist dies gewöhnlich nicht der 
Fall!

 Schritt 2: Erstellen eines Verarbeitungsverzeichnisses 
 Technische und organisatorische Maßnahmen sind einzuhalten:

- Vertraulichkeit der Datenverarbeitung
- Integrität der Datenverarbeitung
- Verfügbarkeitskontrolle
- Trennungsgebot
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Dokumentationspflicht
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Dokumentationspflicht
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https://www.zdh.de//fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz/datenschutz-
fuer-handwerksbetriebe/

https://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz/datenschutz-fuer-handwerksbetriebe/


8. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte
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Der betriebliche Datenschutzbeauftragte

Wer muss einen betrieblichen DSB bestellen?
 Betriebe, in dem mindestens 20 Personen angestellt sind und die mit der 

automatisierten Verarbeitung von Kundendaten beschäftigt sind. 
 Für mehrere Standorte bzw. Filialen genügt ein DSB! 
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Der betriebliche Datenschutzbeauftragte
Aufgaben:
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 Unterrichtung und Beratung der Geschäftsführung und der Mitarbeiter
 Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften
 Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter
 Beratung und Überwachung der Durchführung von 

Datenschutzfolgenabschätzungen
 Zusammenarbeit mit der Landesdatenschutzaufsichtsbehörde
 Ansprechpartner für interne und externe betroffene Personen zu allen 

Fragen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten.



9. Auftragsverarbeitung
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Auftragsdatenverarbeitung

Was ist eine Auftragsverarbeitung?
Von Auftragsdatenverarbeitung wird dann gesprochen, wenn 
personenbezogene Daten durch externe Dienstleister gespeichert und/oder 
verarbeitet werden. Diese Verarbeitung sollte durch einen Auftragsverarbei-
tungsvertrag geregelt werden. Beispiele für Auftragsdatenverarbeitung sind 
u. a. Clouddienste (hier werden Firmendaten extern gespeichert) oder die 
Dienstleistung eines Steuerberaters, wenn Rechnungsdaten (Kundenadressen 
o.ä.) für die Steuererklärung verarbeitet werden.
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Auftragsdatenverarbeitung

Muster Auftragsdatenverarbeitungsvertrag (Anlage 8)
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 Praxistipp:
Fragen Sie Ihren Dienstleister nach 
einem ADV. Dieser ist für die meisten 
Zwecke mehr als ausreichend!



10. Zusammenfassung
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Zusammenfassung:
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https://www.datenschutz-nord-gruppe.de/eu-datenschutzverordnung/checkliste-datenschutz-
grundverordnung.html

https://www.datenschutz-nord-gruppe.de/eu-datenschutzverordnung/checkliste-datenschutz-grundverordnung.html


Zusammenfassung:
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Udo Kaethner
behördlicher Datenschutzbeauftragter
Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade
Friedenstraße 6
21335 Lüneburg
Tel.: 04131 712-205
datenschutzbeauftragter@hwk-bls.de
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